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	Beschwerdeinstanz (Art. 206 Abs. 2 MStG)
	

	Ort und Datum
	


Entscheid über die Disziplinarbeschwerde

1.
Beschwerdeführer/Beschwerdeführerin
	Grad, Name, Vorname
	

	AHV-Nummer, Geburtsdatum
	
	

	Heimatort
	

	Zivilstand
	

	Beruf
	

	Wohnort / Adresse
	

	Einteilung / Funktion
	


2.
Angefochtene Disziplinarstrafverfügung
	strafender Kdt
	

	Datum
	

	rechtliche Bezeichnung der Tat
	

	Strafe
	


3.
Beschwerdefristen

	Eröffnung der Disziplinarstrafverfügung

(Ziff. 10 Disziplinarstrafverfügung)
	

	Ablauf der Frist (Art. 207 Abs. 2 und 211 MStG sowie

Ziff. 10 Disziplinarstrafverfügung)
	

	Einräumen einer neuen Frist bis. . . . .

(Tag, evtl. auch Stunde); (Art. 211 Abs. 5 und 6 MStG)
	

	Einreichen der Disziplinarbeschwerde beim unmittelbar vorgesetzten Kdt (Tag und Stunde); (Art. 207 und 211 Abs. 4 MStG)
	

	Die Disziplinarbeschwerde wurde somit (entweder: “rechtzeitig eingereicht” oder: “verspätet eingereicht, weshalb auf sie nicht eingetreten wird”)
	


4.
Einwände des Beschwerdeführers / der Beschwerdeführerin gegen die Bestrafung

	


5.
Stellungnahme des strafenden Kdt


(mündlich oder schriftlich, Art. 208 MStG)

	


6.
Feststellungen und Erwägungen der Beschwerdeinstanz
	


7.
Beschwerdeentscheid

	


Es bestehen die folgenden Möglichkeiten:

- 
“Auf die Disziplinarbeschwerde wird nicht eingetreten, da sie verspätet eingereicht wurde.”

- 
“Die Disziplinarbeschwerde wird abgewiesen.”

- 
“In Gutheissung der Disziplinarbeschwerde wird die angefochtene Disziplinarstrafverfügung aufgehoben und das Verfahren eingestellt.”

-
In teilweiser Gutheissung der Disziplinarbeschwerde wird die Strafe herabgesetzt auf....”

Lautet der Beschwerdeentscheid auf Verweis, Ausgangssperre oder Disziplinarbusse mit einem Betrag von weniger als Fr. 300.-, so ist beizufügen: “Dieser Entscheid ist endgültig.”

8.
Datum und Unterschrift

	Datum des Beschwerdeentscheides
	

	Beschwerdeinstanz
(Bezeichnung und Unterschrift)
	


9. Eröffnung

   (Art. 208 Abs. 4 MStG)

	Zeit (Tag und Stunde) der persönlichen Eröffnung bzw. des Versandes („Eingeschrieben“)
	

	Ort (nur bei persönlicher Eröffnung)
	

	Empfangbestätigung des Beschwerdeführers /
der Beschwerdeführerin

(Unterschrift)
	

	Allfälliger Rechtsmittelverzicht

Unterschrift des Bestraften
	


10. Disziplinargerichtsbeschwerde

	Form und Beschwerdeinstanz
(Art. 209 Abs. 1 MStG)


	Eine allfällige Disziplinargerichtsbeschwerde ist schriftlich

beim Kdt 


zuhanden des Ausschusses des Militärappellationsgerichtes

einzureichen.



	Frist (3 oder 10 Tage: siehe Art. 209a Abs. 2 MStG)
	


Gegen diesen Entscheid wurde keine Disziplinargerichtsbeschwerde eingereicht; somit ist er am .................................. rechtskräftig geworden und zu vollziehen.

Geht an

	Beschwerdeführer/in
	

	Strafender Kdt
	

	Unmittelbar vorgesetzter Kdt

(wenn nicht identisch mit dem strafenden Kdt)
	


z K an

gemäss Verteiler der Disziplinarstrafverfügung
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